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Auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes für die berufsbildenden Schulen „Conrad

Tack“ des Landkreises Jerichower Land erfolgt gemäß § 6 Abs. 7 SEPL-VO 2022 die

Fortschreibung.

Inhalt der 1. Fortschreibung ist die Einführung des Bildungsganges „Fliesen-, Platten- und

Mosaikleger/-in“ ab dem Schuljahr 2025/2026

Das nachfolgende Inhaltsverzeichnis ist Bestandteil des Schulentwicklungsplanes für die BbS

„Conrad Tack“ Burg für die Schuljahre 2024/2025 bis 2028/2029.

Mit der 1. Fortschreibung wurde das Inhaltsverzeichnis zu Nr. 2 gesetzliche Grundlagen sowie

Nr. 5.1 Schulform Berufsschule aktualisiert.

Der neue Bildungsgang wurde unter Punkt 5.1 ergänzt.

Die Übersicht zu Nr. 5.1 Schulform: Berufsschule ist in der Anlage in Gänze dargestellt.

Alle weiteren Punkte des Inhaltsverzeichnisses bleiben mit der 1. Fortschreibung unberührt.
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2. Gesetzliche Grundlagen

 Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, in der Fassung der Bekanntmachung vom 9.

August 2018, zuletzt geändert durch das Achtzehnte Gesetz zur Änderung des

Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 5. Juli 2025, veröffentlicht im GVBl

LSA Nr. 8/2025

 Verordnung zur Schulentwicklungsplanung (SEPl-VO 2022) vom 15. Oktober 2020

 Fachklassenbildung in der dualen Ausbildung an berufsbildenden Schulen; sechste

Änderung, veröffentlicht im SVBl. LSA Nr. 6 vom 20. Juni 2023

 Satzung zur Schülerbeförderung im Landkreis Jerichower Land vom 20. Juni 2018

(Amtsblatt des Landkreises Jerichower Land, Nummer 11, veröffentlicht am

16.07.2018)

5. Aufstellung der geplanten Bildungsgänge gem. § 5 Abs. 5 der SEPl-VO 2022

5.1 Schulform: Berufsschule

Siehe Tabelle – Anlage 1


